Gerichtlicher Mehrvergleich
Beispiel:
Klage (5.000 €).
Vergleich. Kosten werden gegeneinander aufgehoben.
Beschluss: Der Streitwert beträgt 5.000 EUR. Der Wert des Vergleichs übersteigt den Streitwert um 10.000 EUR.
(Klageforderung: Darlehensvertrag; Im Vergleich wurde noch ein Anspruch auf Herausgabe eines PKW’s eingeschlossen)
KV 1900 
Schlusskostenrechnung:
	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	Antragstellerhaftung

	
	
	
	
	Kläger
	Beklagter

	Verf. i. Allg. (ermäßigt)
	1211 Nr. 3
	5.000
	170,50
	170,50
	0,00

	Mehrvergleich
	1900
	10.000
	70,75
	70,75
(§ 22 I 5)
	70,75
(§ 22 I 5)

	
	
	Summe:
	241,25
	
	



Zu beachten:
Die Vergleichsgebühr kann nach der Anmerkung zu 1900 KV GKG auch neben der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen bestehen (hier: 1211 KV GKG). Zu beachten ist aber die Vorschrift des § 36 Abs. 3 GKG.
(Günstigkeitsprüfung bzw. Vergleichsberechnung)
Die Gebühren 1900 und 1210/1211 KV GKG dürften nur dann nebeneinander bestehen bleiben, wenn die Vergleichsberechnung nach § 36 Abs. 3 GKG einen höheren Betrag ausweisen würde und für die Parteien somit die Nebeneinanderberechnung „günstiger“ ist. Die Vergleichsberechnung ist in die Kostenrechnung mit aufzunehmen.



	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Höchster Satz
	Gesamtbetrag der Wertteile
	Betrag
	Antragstellerhaftung

	
	
	
	
	
	Kläger 
	Beklagter

	Vergleichsberechnung nach § 36 Abs. 3
	1211
	1,0
	15.000
(5.000 + 10.000)
	344,00
(> 241,25)
	
	



Da die getrennte Berechnung mit 241,25 für die Parteien günstiger ist, verbleibt es bei der Nebeneinanderberechnung der KV-Nr. 1900 und 1211 KV GKG.
Für die Kosten des Mehrvergleichs haften gem. § 22 Abs. 1 S. 5 GKG alle Personen, welche an dem Vergleich beteiligt waren (hier: Kläger und Beklagter) in voller Höhe.

Neuer SV:
Klage: 10.000 EUR
Vergleich: Kosten werden gegeneinander aufgehoben.
Beschluss: Streitwert beträgt 25.000 EUR.

	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert (EUR)
	Betrag (EUR):
	Mithaft (EUR):

	
	
	
	
	Kläger
	Beklagter

	Verf. i. Allg. (ermäßigt)
	1211
	10.000
	283,00
	283,00
	0,00

	Vergleichsgebühr
	1900
	15.000
	86,00
	86,00
(§ 22 I 5)
	86,00
(§ 22 I 5)

	
	
	Summe:
	369,00
	
	

	

	Vergleichsberechnung nach § 36 III GKG:
	1211
	25.000
	435,50
	Der getrennte Ansatz (369 €) ist für die Parteien günstiger. Es verbleibt bei der Nebeneinanderberechnung.






I. Kostenschuld des Klägers:
	Von den Kosten trägt K 50%
	184,50

	Bereits von K gezahlt:
	- 849,00

	Überschuss:
	 - 664,50

	Auf die Kostenschuld des Beklagten werden verrechnet:
	184,50

	Überschuss:
	- 480,00



II. Kostenschuld des Beklagten:
	Von den Kosten trägt B 50%
	184,50

	Vom Überschuss des Klägers verrechnet:
	- 184,50

	Rest:
	0,00





